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Vollzug der Baugesetze; 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Emer-
sacker; 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden im Verfahren nach § 4 
Abs.1 BauGB 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen folgende 
Bedenken und Anmerkungen:  
 
In die Legende der Planzeichnung ist noch das Planzeichen für 
den Umgriff des Änderungsbereichs aufzunehmen. Den Unterla-
gen sind noch die Verfahrensvermerke beizufügen. 
 
In die Begründung sind noch Aussagen zum Landesentwicklungs-
programm und zum Regionalplan aufzunehmen. 
 
 
Der Fachbereich Wasserrecht teilt zu dem Bauleitplanverfahren 
Folgendes mit:   
 
Vorbehaltlich der Stellungnahme des ebenfalls zu beteiligenden 
Wasserwirtschaftsamtes stehen der beabsichtigten Bauleitpla-
nung keine zwingenden wasserrechtlichen Verbote bzw. Geneh-
migungsvorbehalte entgegen. 
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Nach Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde besteht mit der Flächennutzungsplanände-
rung grundsätzlich Einverständnis, soweit die im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens vorge-
brachten Punkte, vorallem hinsichtlich Ortsrandeingrünung und Schutz des Gehölzbiotops, be-
rücksichtigt werden. 
 
 
Dem Bodenschutzrecht sind im Änderungsbereich keine Altlasten bekannt. 
 
 
Nach Mitteilung des technischen Immissionsschutzes bestehen zu der Flächennutzungsplanän-
derung keine grundsätzlichen Bedenken. In der Äußerung zu dem parallel in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplan Nr. 14 „Am Weinberg“ sind weitere Details zur immissionsschutzfachli-
chen Beurteilung enthalten.  Auf diese wird insoweit verwiesen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Marquardt 


